
Die Senatorin für Finanzen Bremen, 09.03.2015 

Bearbeiter/in:  
Nicole Wohlert 
Bernhard Woitalla 

Telefon: 5463/ 59173 

Vorlage 
für die Sitzung des Senats am 07.04.2015 

Erlass der „Richtlinien für die Zulassung zum Lehrgang zur Vorbereitung 
auf die Fortbildungsprüfung zur Verwaltungsfachwirtin/zum 

Verwaltungsfachwirt“ sowie der „Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26 
Bremische Laufbahnverordnung in der Fachrichtung Allgemeine Dienste“ 

(Vorlage 2091/18) 

A. Problem 
Das Verfahren der Zulassung zum Fortbildungslehrgang der Verwaltungsfachwirtin-
nen und Verwaltungsfachwirte sowie für die Zulassung der Beamtinnen und Beamten 
zum Aufstieg nach § 26 der Bremischen Laufbahnverordnung wird auf Grundlage der 
„Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26 Bremische Laufbahnverordnung in der Fach-
richtung Allgemeine Dienste und für die Zulassung zur Fortbildung zur Vorbereitung 
auf die Fortbildungsprüfung zum Verwaltungsfachwirt/zur Verwaltungsfachwirtin“ 
durchgeführt. Die bisherige Zusammenfassung der Verfahren für die Tarifbeschäftig-
ten und Beamtinnen/Beamten innerhalb derselben Richtlinien führt dazu, dass die 
Trennung der ganz unterschiedlichen Zugänge zur Fortbildung bzw. zum laufbahn-
rechtlichen Aufstieg nicht hinreichend transparent und eindeutig ist. Dadurch kommt 
es zu Missverständnissen bzw. Fehlinterpretationen. 
In dem Urteil des Verwaltungsgerichts der Freien Hansestadt Bremen vom 26. März 
2013 (Az.: 6K676/11) ist grundsätzlich bestätigt worden, dass das bisherige Verfahren 
rechtlich nicht zu beanstanden ist. Das Gericht hat aber kritisiert, dass keine hinrei-
chende Differenzierung zwischen den Beamtinnen/Beamten und den Tarifbeschäftig-
ten vorgenommen wird. 

Die Anzahl der Personen, die zum Fortbildungslehrgang bzw. zum laufbahnrechtli-
chen Aufstieg zugelassen werden, legt der Senat im Rahmen der jährlichen Ausbil-
dungsplanung fest. 

B. Lösung 
Um zukünftig eine klare Differenzierung der beiden Personengruppen zu gewährleis-
ten und damit von vornherein Fehlinterpretationen auszuschließen, sollen die bisheri-
gen „Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26 Bremische Laufbahnverordnung in der 
Fachrichtung Allgemeine Dienste und für die Zulassung zur Fortbildung zur Vorberei-
tung auf die Fortbildungsprüfung zum Verwaltungsfachwirt/zur Verwaltungsfachwirtin“ 
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vom 19. Oktober 2010 (veröffentlicht mit Rundschreiben der Senatorin für Finanzen 
Nr. 31/2010) aufgehoben und durch die im Anhang beigefügten zwei Richtlinien er-
setzt werden. Die Entwürfe der beiden Richtlinien berücksichtigen jetzt die unter-
schiedlichen Rechtsgrundlagen für den Zugang der jeweiligen Beschäftigtengruppe zu 
der oben genannten Qualifizierungsmaßnahme. 
Weitere Überarbeitungen sind redaktioneller Art bzw. handeln sich um Anpassungen 
an geänderte gesetzliche Vorschriften. 

Gleichzeitig sollen in beiden neuen Richtlinien Übergangsvorschriften aufgenommen 
werden. Danach sollen für Personen, die auf der Grundlage der bisherigen Richtlinien 
zum Aufstieg oder zum Fortbildungslehrgang zugelassen wurden, die bisherigen Be-
stimmungen weiter gelten. 

C. Alternativen 
Werden nicht vorgeschlagen. 

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 
Für die Durchführung des Auswahlverfahrens werden durch die Hinzuziehung eines 
beauftragten externen Personalberatungsunternehmens Kosten entstehen, die je 
nach Anzahl der zum Auswahlverfahren zugelassenen Personen variieren können. 
Bei geschätzten 80 zugelassenen Bewerberinnen und Bewerbern könnten Kosten in 
Höhe von ca. 10.000 Euro entstehen, die aus dem Haushalt der Senatorin für Finan-
zen übernommen werden. 

In den Richtlinien geht es vorrangig um die Differenzierung der beiden Personengrup-
pen. Genderaspekte haben bei dieser Differenzierung keine Relevanz. In den Aus-
wahlverfahren selbst finden selbstverständlich weiterhin Genderaspekte Berücksichti-
gung z.B. bei Bewerberinnen-Auswahl, Zusammenstellung der Gremien und der Ge-
staltung des Auswahlverfahrens. 

E. Beteiligung und Abstimmung 
Die Vorlage ist mit allen Ressorts und dem GPR abgestimmt. 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheits-
gesetz 

Angezeigt. Einer Veröffentlichung über das zentrale elektronische Informationsregister 
steht nichts entgegen. 

G. Beschluss 
1. Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage 2091/18 die „Richtlinien für die Zu-
lassung zum Lehrgang zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung zur Verwaltungs-
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fachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt“ sowie die „Richtlinien für den Aufstieg gemäß 
§ 26 Bremische Laufbahnverordnung in der Fachrichtung Allgemeine Dienste“ (siehe
Anlagen) und bittet die Senatorin für Finanzen, diese zu erlassen und im Amtsblatt der 
Freien Hansestadt Bremen zu veröffentlichen. 

2. Der Senat beschließt die Aufhebung der Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26
Bremische Laufbahnverordnung in der Fachrichtung Allgemeine Dienste und für die 
Zulassung zur Fortbildung zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung zum Verwal-
tungsfachwirt/zur Verwaltungsfachwirtin vom 19. Oktober 2010. 

3. Der Senat beschließt, dass für Personen, die auf Grundlage der Richtlinien für den
Aufstieg gemäß § 26 Bremische Laufbahnverordnung in der Fachrichtung Allgemeine 
Dienste und für die Zulassung zur Fortbildung zur Vorbereitung auf die Fortbildungs-
prüfung zum Verwaltungsfachwirt/zur Verwaltungsfachwirtin vom 19. Oktober 2010 
zum Aufstieg bzw. zum Fortbildungslehrgang zugelassen worden sind, diese Richtli-
nien weiter gelten. 



Anlage 1 

Die Senatorin für Finanzen 

Richtlinien für die Zulassung zum Lehrgang zur Vorbereitung auf die 
Fortbildungsprüfung zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt vom 
7. April 2015

1. Anwendungsbereich
Die Richtlinien regeln das Verfahren für die Zulassung von Tarifbeschäftigten zum Lehrgang 
zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungs-
fachwirt. 

2. Bedarfsermittlung und Festlegung der Zulassungszahlen
Die Senatorin für Finanzen ermittelt auf Grund von personalwirtschaftlichen Rahmendaten 
den Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprü-
fung zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt zugelassen werden sollen. Der Se-
nat beschließt im Rahmen der jährlichen Ausbildungsplanung die Höchstzahl der Zulassun-
gen. 

3. Ausschreibung für das Auswahlverfahren
Die Senatorin für Finanzen richtet auf Grund des Senatsbeschlusses nach Nummer 2 im 
Rahmen des ressortübergreifenden Fortbildungsprogramms nach Bedarf einen zweistufigen 
Lehrgang (Nummer 10) ein und schreibt diesen aus. 

4. Voraussetzungen
4.1 Tarifbeschäftigte können zum Lehrgang zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung 
zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt zugelassen werden, wenn sie:  

a) erfolgreich die Ausbildung in den anerkannten Ausbildungsberufen "Verwaltungsfach-
angestellte/Verwaltungsfachangestellter", "Fachangestellte für Bürokommunikati-
on/Fachangestellter für Bürokommunikation" abgeschlossen haben und eine mindes-
tens dreijährige Berufspraxis ab Entgeltgruppe 6 TV-L / TVöD in der öffentlichen Ver-
waltung entsprechend den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage A Teil I zum TV-L nach-
weisen können, oder 

b) erfolgreich die Ausbildung in dem anerkannten Ausbildungsberuf „Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement“ im Bereich der zuständigen Stellen des öffentlichen Dienstes 
einschließlich einer dienstbegleitenden Unterweisung von in der Regel 420 Stunden 
absolviert haben und eine mindestens dreijährige Berufspraxis ab Entgeltgruppe 6 TV-
L / TVöD in der öffentlichen Verwaltung entsprechend den Tätigkeitsmerkmalen der 
Anlage A Teil I zum TV-L nachweisen können, oder 

c) mindestens eine sechsjährige Berufspraxis ab Entgeltgruppe 6 TV-L/TVöD in der öf-
fentlichen Verwaltung entsprechende den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage A Teil I 
zum TV-L nachweisen können. 

4.2 Auf die Zeiten der Berufspraxis kann die Hälfte von Kindererziehungszeiten angerech-
net werden. Mehr als ein Drittel der Zeiten der Berufspraxis können durch Kindererziehungs-
zeiten nicht ersetzt werden. 
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5. Bewerbungen 
5.1 Die Bewerbungen sind über die Beschäftigungsdienststelle an die zuständige senatori-
sche Dienstelle zu richten. 

5.2 Die jeweils zuständige senatorische Dienststelle prüft, ob die Voraussetzungen nach 
Nummer 4 dieser Richtlinien vorliegen. 

5.3 Die senatorische Dienststelle leitet die Bewerbung mit der Beurteilung nach Nummer 6 
an die Senatorin für Finanzen. 

6. Beurteilung 
6.1 Von den Beschäftigungsdienststellen ist neben den Personalakten der Bewerberinnen 
und Bewerber auch eine aktuelle Beurteilung vorzulegen. Beurteilungszeitraum sind die letz-
ten drei Jahre vor Erstellung der Beurteilung. Um möglichst vergleichbare Beurteilungen zu 
erhalten, werden diese auf einem besonderen Vordruck abgegeben (Anlage 1). 

6.2 Neben der Beurteilung der bisher gezeigten Leistungen und Fähigkeiten wird die Be-
währungswahrscheinlichkeit für eine höherwertigere Tätigkeit eingeschätzt.  

6.3 Dabei ist folgende Skala zugrunde zu legen:  

- 5 / Hervorragend (bzw. es besteht eine ausgesprochen hohe Bewährungswahrscheinlich-
keit) 

- 4 / Übertrifft die Anforderungen (bzw. es besteht eine hohe Bewährungswahrscheinlich-
keit) 

- 3 / Entspricht voll den Anforderungen (bzw. es kann von einer Bewährung ausgegangen 
werden) 

- 2 / Entspricht eingeschränkt den Anforderungen (bzw. eingeschränkte Bewährungswahr-
scheinlichkeit) 

- 1 / Entspricht nicht den Anforderungen (bzw. keine Bewährungswahrscheinlichkeit) 
6.4 Zum besseren Verständnis und als Einstufungshilfe sind dem Beurteilungsbogen Ori-
entierungswerte beigefügt, die eine zielgenauere Bewertung erlauben (Anlage 2). 

6.5 Die Beurteilung ist durch die zuständigen Vorgesetzten in analoger Anwendung des 
§ 5 der Verordnung über die dienstliche Beurteilung sowie andere Instrumente zur Feststel-
lung der Eignung und Befähigung der bremischen Beamten (BremBeurtV) in der jeweils gel-
tenden Fassung vorzunehmen. Verfügen diese nicht über ausreichende eigene Erkenntnisse 
zur Erstellung der Beurteilung, sind andere Personen (z.B. frühere Vorgesetzte) zu beteiligen. 
Die Hinzuziehung anderer Personen ist in der Beurteilung zu vermerken. 

6.6 Für jedes bewertbare Leistungsmerkmal ist zu prüfen, inwieweit die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den Anforderungen gerecht werden. Dies setzt voraus, dass die oder der Vor-
gesetzte die Merkmale beurteilen kann und möglichst häufig die Mitarbeiterin bzw. den Mitar-
beiter in einer entsprechenden Anforderungssituation erlebt hat.  
6.7 Die besonderen Qualifikationen (Abschnitt IV. des Beurteilungsvordrucks) sind an den 
Anforderungen der Ebene der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt zu messen. In diesem 
Rahmen werden auch Qualifikationen berücksichtigt, die zum Beispiel 
- durch Familienarbeit, durch soziales Engagement oder ehrenamtliche Tätigkeit erworbene 

Erfahrungen und Fähigkeiten, wenn sie für die Tätigkeit in der Ebene der Laufbahngruppe 
2 dienlich sind (vgl. § 4 Abs. 4 BremLGG) oder 

- durch Ausbildung, Lehrtätigkeit, Projektleitung, Rotation oder Führungserfahrung 
erworben wurden. 
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6.8 In der Beurteilung wird eine Gesamtbewertung gebildet. Die Gesamtbewertung ergibt 
sich, indem  
- pro Beurteilungsmerkmal das Produkt aus der Beurteilungseinstufung und der Gewichts-

zahl gebildet,  
- die Summe der Produkte über alle beurteilten Merkmale ermittelt und 
- durch die Summe der Gewichtszahlen (der beurteilten Merkmale) dividiert wird (Anlage 1, 

Nummer III).  
Die Dezimalstellen bleiben unberücksichtigt. 

6.9 Bei der Beurteilung sind die Regelungen der Integrationsvereinbarung nach § 83 SGB 
IX (Nummer 4.3) zu berücksichtigen. 
6.10 Das Recht der Dienstvorgesetzten/des Dienstvorgesetzten, die Beurteilung selbst vor-
zunehmen, bleibt unberührt 

7. Auswahlverfahren 
7.1 Die Bewerberinnen und Bewerber nehmen an einem Auswahlverfahren teil, das die 
Senatorin für Finanzen nach einer von ihr erlassenen Verfahrensordnung durchführt. 

7.2 Geeignet für die Zulassung zum Auswahlverfahren sind Bewerberinnen und Bewerber, 
die nach ihren fachlichen Leistungen erwarten lassen, dass sie den Anforderungen der Ebene 
der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt entsprechen werden. Dieses ist gegeben, wenn die 
Gesamtbewertung der Beurteilung nach Nummer 6.8 dieser Richtlinien mindestens 3 beträgt. 

7.3 Die Senatorin für Finanzen entscheidet über die Zulassung zum Auswahlverfahren und 
lädt die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber ein.  

7.4 Für das weitere Verfahren, in dem das Gesamtergebnis nach Nummer 8 dieser Richt-
linien ermittelt wird, werden nur die Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt, deren Er-
gebnis des Auswahlverfahrens nicht schlechter als 2,75 beträgt. 

8. Gesamtergebnis 
Die Senatorin für Finanzen errechnet aus der Gesamtbewertung der Beurteilung (Num-
mer 6.8) und dem Ergebnis des Auswahlverfahrens (Nummer 7.1) ein Gesamtergebnis. Bei 
der Berechnung des Gesamtergebnisses wird die Gesamtbewertung der Beurteilung mit 55 
v.H. und das Ergebnis des Auswahlverfahrens mit 45 v.H. gewichtet. Das Gesamtergebnis 
wird auf zwei Stellen nach dem Komma berechnet. Weitere Nachkommastellen bleiben unbe-
rücksichtigt. 

9. Zulassung zum Vorbereitungslehrgang 
9.1  Die Senatorin für Finanzen bildet auf Grund des Gesamtergebnisses (Nummer 8) eine 
Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber im Sinne einer „Bestenauslese“. Die Tarifbe-
schäftigten können bis zu der durch den Senat im Rahmen der jährlichen Ausbildungsplanung 
beschlossenen Höchstzahl der Zulassungen zum Vorbereitungslehrgang auf die Fortbil-
dungsprüfung zugelassen werden, sofern sie mindestens ein Gesamtergebnis (Nummer 8) 
von 2,75 erreicht haben. Die Zulassung erfolgt durch die Senatorin für Finanzen.  

9.2 Bei der Zulassung sind die Regelungen nach § 81 Abs. 4 Nr. 2 SGB IX zu berücksich-
tigen. 

10. Aufbau des Lehrgangs und Prüfung  
10.1 Der Lehrgang zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung zur Verwaltungsfachwir-
tin/zum Verwaltungsfachwirt wird arbeitszeitbegleitend an der Verwaltungsschule der Freien 
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Hansestadt Bremen durchgeführt und umfasst insgesamt mindestens 1.100 Unterrichtsstun-
den.  

10.1.1 Der erste Teil des Lehrgangs dauert höchstens zwei Jahre und umfasst mindestens 
730 Unterrichtsstunden. Er schließt mit einer Fortbildungsprüfung ab, die aus schriftlichen 
Aufsichtsarbeiten besteht.  

10.1.2 Der zweite Teil des Lehrgangs dauert ein Jahr und umfasst mindestens 370 Unter-
richtsstunden. Er schließt mit einer Fortbildungsprüfung ab, die aus einer Abschlussarbeit und 
einem abschließendem Prüfungsgespräch besteht. Der zweite Teil des Lehrgangs kann sich 
unmittelbar oder später an den ersten Teil anschließen und wird bei Bedarf angeboten. Vo-
raussetzung für die Teilnahme ist das Bestehen der Prüfung nach Ziffer 10.1.1.  

10.2 Für die Prüfung finden die Vorschriften der Prüfungsordnung für die Durchführung der 
Fortbildungsprüfung zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt Anwendung.  
10.3 Der Vorbereitungslehrgang sollte grundsätzlich innerhalb eines Zeitrahmens von ma-
ximal fünf Jahren durchgeführt werden. Eine Überschreitung dieses Zeitrahmens ist nur mög-
lich, wenn Umstände eintreten, die die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer nicht zu vertreten 
haben.  

10.4 Durch den Besuch des Vorbereitungslehrgangs und durch das Bestehen der Fortbil-
dungsprüfung wird keine Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt in 
der Fachrichtung Allgemeine Dienste erworben.  

11. Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen 
11.1 Diese Richtlinien treten am 7. April 2015 in Kraft.  

11.2 Gleichzeitig treten die Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26 Bremische Lauf-
bahnverordnung in der Fachrichtung Allgemeine Dienste und für die Zulassung zur Fortbil-
dung zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung zum Verwaltungsfachwirt/zur Verwaltungs-
fachwirtin vom 19. Oktober 2010 (veröffentlicht mit Rundschreiben der Senatorin für Finanzen 
Nr. 31/2010) außer Kraft.  

11.3 Für Personen, die auf der Grundlage der Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26 Bre-
mische Laufbahnverordnung in der Fachrichtung Allgemeine Dienste und für die Zulassung 
zur Fortbildung zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung zum Verwaltungsfachwirt/zur 
Verwaltungsfachwirtin vom 19. Oktober 2010 zum Fortbildungslehrgang zugelassen wurden, 
gelten diese Richtlinien weiter.  

 

 
Bremen, 7. April 2015 
 
Die Senatorin für Finanzen 
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Anlage 2 

Die Senatorin für Finanzen 

 

Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26 Bremische Laufbahnverordnung in der 
Fachrichtung Allgemeine Dienste vom 7. April 2015 

1. Anwendungsbereich und Zuständigkeit 
1.1 Die Richtlinien regeln das Verfahren für den abgeschichteten Aufstieg aus der Lauf-
bahngruppe 1, 2. Einstiegsamt in die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt gemäß § 26 der 
Bremischen Laufbahnverordnung (nachfolgend: BremLVO) der Fachrichtung Allgemeine 
Dienste.  
1.2 Für das Verfahren nach diesen Richtlinien nimmt die Senatorin für Finanzen auf Grund 
des Artikels 1, Absatz 2 Nummer 2 der Anordnung des Senats zur Übertragung von dienst-
rechtlichen Befugnissen vom 3. August 2010, zuletzt geändert durch die Anordnung vom 16. 
Dezember 2014 die Funktion der obersten Dienstbehörde wahr. Ausgenommen davon ist die 
Bewerbung nach Nummer 5, die Beurteilung nach Nummer 6 und die Bescheinigung nach 
Nummer 10.1.1 (Anlage 3a) sowie die Bescheinigung nach Nummer 10.1.2 (Anlage 3b). Hier 
liegt die Zuständigkeit bei der jeweiligen obersten Dienstbehörde. 

2. Bedarfsermittlung und Festlegung der Zulassungszahlen 
Die Senatorin für Finanzen ermittelt aufgrund von personalwirtschaftlichen Rahmendaten den 
Bedarf an Beamtinnen und Beamten, die zu einem Lehrgang zum Erwerb der Befähigung für 
die Laufbahngruppe 2 gemäß § 26 BremLVO zugelassen werden sollen. Der Senat beschließt 
im Rahmen der jährlichen Ausbildungsplanung die Höchstzahl der Zulassungen zum Aufstieg. 

3. Ausschreibung für das Auswahlverfahren  
Die Senatorin für Finanzen richtet auf Grund des Senatsbeschlusses nach Nummer 2 im 
Rahmen des ressortübergreifenden Fortbildungsprogramms als Bestandteil des Aufstiegsver-
fahrens nach Bedarf einen zweistufigen Lehrgang (Abgeschichteter Aufstieg, § 26 BremLVO, 
siehe Nummer 10) ein und schreibt diesen aus. 

4. Voraussetzungen 
Zum Aufstieg in die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt können zugelassen werden: 

Beamtinnen und Beamte, die die Voraussetzungen für den abgeschichteten Aufstieg nach  
§ 26 BremLVO i.V.m. § 25 BremLVO erfüllen.  

5. Bewerbungen 
5.1 Die Bewerbungen sind über die Beschäftigungsdienststelle an die jeweilige oberste 
Dienstbehörde zu richten. 

5.2 Die jeweils zuständige oberste Dienstbehörde prüft, ob die Voraussetzungen nach 
Nummer 4 dieser Richtlinien vorliegen. 

5.3 Die oberste Dienstbehörde leitet die Bewerbung mit der Beurteilung nach Nummer 6 
an die Senatorin für Finanzen. 
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6. Beurteilung 
6.1 Von den Beschäftigungsdienststellen ist neben den Personalakten der Bewerberinnen 
und Bewerber auch eine aktuelle dienstliche Beurteilung vorzulegen. Beurteilungszeitraum 
sind die letzten drei Jahre vor Erstellung der Beurteilung. Sind bereits in der bisherigen Tätig-
keit Kenntnisse erworben worden, die der neuen Laufbahngruppe entsprechen, sollen diese 
ebenfalls aufgeführt werden. Um möglichst vergleichbare Beurteilungen zu erhalten, werden 
diese auf einem besonderen Vordruck abgegeben (Anlage 1). 

6.2 Neben der Beurteilung der bisher gezeigten Leistungen und Fähigkeiten wird die Be-
währungswahrscheinlichkeit in der Ebene der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt einge-
schätzt.  

6.3 Dabei ist folgende Skala zugrunde zu legen:  

- 5 / Hervorragend (bzw. es besteht eine ausgesprochen hohe Bewährungswahrscheinlich-
keit) 

- 4 / Übertrifft die Anforderungen (bzw. es besteht eine hohe Bewährungswahrscheinlich-
keit) 

- 3 / Entspricht voll den Anforderungen (bzw. es kann von einer Bewährung ausgegangen 
werden) 

- 2 / Entspricht eingeschränkt den Anforderungen (bzw. eingeschränkte Bewährungswahr-
scheinlichkeit) 

- 1 / Entspricht nicht den Anforderungen (bzw. keine Bewährungswahrscheinlichkeit) 

6.4 Zum besseren Verständnis und als Einstufungshilfe sind dem Beurteilungsbogen Ori-
entierungswerte beigefügt, die eine zielgenauere Bewertung erlauben (Anlage 2). 

6.5 Die Beurteilung ist durch die zuständigen Vorgesetzten nach § 5 der Verordnung über 
die dienstliche Beurteilung sowie andere Instrumente zur Feststellung der Eignung und Befä-
higung der bremischen Beamten (BremBeurtV) in der jeweils geltenden Fassung vorzuneh-
men. Verfügen diese nicht über ausreichende eigene Erkenntnisse zur Erstellung der Beurtei-
lung, sind andere Personen (z.B. frühere Vorgesetzte) zu beteiligen. Die Hinzuziehung ande-
rer Personen ist in der Beurteilung zu vermerken. 

6.6 Für jedes bewertbare Leistungsmerkmal ist zu prüfen, inwieweit die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den Anforderungen gerecht werden. Dies setzt voraus, dass die oder der 
Dienstvorgesetzte die Merkmale beurteilen kann und möglichst häufig die Mitarbeiterin bzw. 
den Mitarbeiter in einer entsprechenden Anforderungssituation erlebt hat.  

6.7 Die besonderen Qualifikationen (Abschnitt IV. des Beurteilungsvordrucks) sind an den 
Anforderungen der Ebene der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt zu messen. In diesem 
Rahmen werden auch Qualifikationen berücksichtigt, die zum Beispiel 
- durch Familienarbeit, durch soziales Engagement oder ehrenamtliche Tätigkeit erworbene 

Erfahrungen und Fähigkeiten, wenn sie für die Tätigkeit in der Ebene der Laufbahngruppe 
2 dienlich sind (vgl. § 4 Abs. 4 BremLGG) oder 

- durch Ausbildung, Lehrtätigkeit, Projektleitung, Rotation oder Führungserfahrung 
erworben wurden.  

6.8 In der Beurteilung wird eine Gesamtbewertung gebildet. Die Gesamtbewertung ergibt 
sich, indem  
- pro Beurteilungsmerkmal das Produkt aus der Beurteilungseinstufung und der Gewichts-

zahl gebildet,  
- die Summe der Produkte über alle beurteilten Merkmale ermittelt und 
- durch die Summe der Gewichtszahlen (der beurteilten Merkmale) dividiert wird (Anlage 1, 

Nummer III).  
Die Dezimalstellen bleiben unberücksichtigt.  
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Bei der Beurteilung sind die Regelungen der Integrationsvereinbarung nach § 83 SGB IX 
(Nummer 4.3) zu berücksichtigen. 
6.9 Das Recht der Dienstvorgesetzten/des Dienstvorgesetzten, die Beurteilung selbst vor-
zunehmen, bleibt unberührt. 

7. Auswahlverfahren 
7.1 Die Bewerberinnen und Bewerber nehmen an einem Auswahlverfahren teil, das die 
Senatorin für Finanzen nach einer von ihr erlassenen Verfahrensordnung durchführt.  

7.2 Geeignet für die Zulassung zum Auswahlverfahren sind Bewerberinnen und Bewerber, 
die nach ihren fachlichen Leistungen erwarten lassen, dass sie den Anforderungen der Lauf-
bahngruppe 2, 1. Einstiegsamt entsprechen werden. Dieses ist gegeben, wenn die Gesamt-
bewertung der dienstlichen Beurteilung nach Nummer 6.8 dieser Richtlinien mindestens 3 
beträgt.  

7.3 Die Senatorin für Finanzen entscheidet über die Zulassung zum Auswahlverfahren und 
lädt die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber ein.  

7.4 Für das weitere Verfahren, in dem das Gesamtergebnis nach Nummer 8 dieser Richt-
linien ermittelt wird, werden nur die Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt, deren Er-
gebnis des Auswahlverfahrens nicht schlechter als 2,75 beträgt.  

8. Gesamtergebnis 
Die Senatorin für Finanzen errechnet aus der Gesamtbewertung der Beurteilung (Nummer 
6.8) und dem Ergebnis des Auswahlverfahrens (Nummer 7.1) ein Gesamtergebnis. Bei der 
Berechnung des Gesamtergebnisses wird die Gesamtbewertung der Beurteilung mit 55 v.H. 
und das Ergebnis des Auswahlverfahrens mit 45 v.H. gewichtet. Das Gesamtergebnis wird auf 
zwei Stellen nach dem Komma berechnet. Weitere Nachkommastellen bleiben unberücksich-
tigt. 

9. Zulassung zum Aufstieg 
9.1 Die Senatorin für Finanzen bildet auf Grund des Gesamtergebnisses (Nummer 8) eine 
Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber im Sinne einer „Bestenauslese“. Die Beamtinnen 
und Beamten für den Aufstieg nach § 26 BremLVO können bis zu der durch den Senat im 
Rahmen der jährlichen Ausbildungsplanung beschlossenen Höchstzahl der Zulassungen zum 
abgeschichteten Aufstieg in die Ebene der Laufbahngruppe 2 gemäß § 26 BremLVO zugelas-
sen werden, sofern sie mindestens ein Gesamtergebnis (Nummer 8) von 2,75 erreicht haben. 
Die Zulassung erfolgt durch die Senatorin für Finanzen.  

9.2 Bei der Zulassung sind die Regelungen nach § 81 Abs. 4 Nr. 2 SGB IX zu berücksich-
tigen. 

10. Aufbau des Lehrgangs, Einführungszeit und Prüfung  
10.1 Der Aufstiegslehrgang gem. § 26 BremLVO (nachfolgend: Lehrgang) wird dienstbeglei-
tend an der Verwaltungsschule der Freien Hansestadt Bremen durchgeführt und umfasst ins-
gesamt mindestens 1.100 Unterrichtsstunden.  

10.1.1 Der erste Teil des Lehrgangs dauert höchstens zwei Jahre und umfasst mindestens 
730 Unterrichtsstunden. Er schließt mit einer Prüfung ab, die aus schriftlichen Aufsichtsarbei-
ten besteht. Die zugelassenen Beamtinnen und Beamten werden in dieser Zeit in die Aufga-
ben der neuen Laufbahn im Rahmen einer fachtheoretischen Ausbildung eingeführt. Während 
der Einführungszeit werden der Beamtin oder dem Beamten dienstliche Aufgaben der neuen 
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Laufbahn übertragen; dieses wird von der jeweiligen obersten Dienstbehörde bescheinigt 
(Anlage 3a). Mit dem Bestehen der Prüfung und mit der Vorlage der Bescheinigung nach An-
lage 3a erwirbt die Beamtin oder der Beamte eine auf Ämter bis zur Besoldungsgruppe A11 
beschränkte Laufbahnbefähigung (Anlage 4a). Ein Amt der Laufbahngruppe 2, 1. Einstieg-
samt darf der Beamtin oder dem Beamten erst verliehen werden, wenn sie oder er sich nach 
Erwerb der Laufbahnbefähigung in Aufgaben der neuen Laufbahn bewährt hat. Die Bewäh-
rungszeit soll ein Jahr nicht überschreiten. Beamtinnen oder Beamte, die die Prüfung endgül-
tig nicht bestanden haben, bleiben in ihrer bisherigen Laufbahngruppe.  

10.1.2 Der zweite Teil des Lehrgangs dauert ein Jahr und umfasst mindestens 370 Unter-
richtsstunden. Er schließt mit einer Prüfung ab, die aus einer Abschlussarbeit und einem ab-
schließendem Prüfungsgespräch besteht. Der zweite Teil des Lehrgangs kann sich unmittel-
bar oder später an den ersten Teil anschließen und wird bei Bedarf angeboten. Vorausset-
zung für die Teilnahme ist das Bestehen der Prüfung nach Ziffer 10.1.1. Die zugelassenen 
Beamtinnen und Beamten werden in dieser Zeit in die Aufgaben der neuen Laufbahn im 
Rahmen einer allgemein wissenschaftlich orientierten Ausbildung eingeführt. Während der 
Einführungszeit werden der Beamtin oder dem Beamten dienstliche Aufgaben der neuen 
Laufbahn übertragen; dieses wird von der jeweiligen obersten Dienstbehörde bescheinigt (An-
lage 3b). Mit dem Bestehen der Prüfung und mit der Vorlage der Bescheinigung nach Anlage 
3b erwirbt die Beamtin oder der Beamter die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Ein-
stiegsamt derselben Fachrichtung (Anlage 4b). Ein Amt der Besoldungsgruppe A 12 darf der 
Beamtin oder dem Beamten erst verliehen werden, wenn sie oder er sich nach Erwerb dieser 
Befähigung in einer Erprobungszeit nach § 8 BremLVO bewährt hat. Außerdem müssen die 
Ämter der Besoldungsgruppen A 10 und A 11 durchlaufen sein. Beamtinnen oder Beamte, die 
die Prüfung nach Ziffer 10.1.2 endgültig nicht bestanden haben, werden entsprechend der 
beschränkten Laufbahnbefähigung nach Ziffer 10.1.1 beschäftigt.  

10.2 Für die Prüfung der Beamtinnen und Beamten finden die Vorschriften der Prüfungs-
ordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum Verwaltungsfachwirt/zur Verwal-
tungsfachwirtin Anwendung.  

10.3 Der Aufstieg sollte grundsätzlich innerhalb eines Zeitrahmens von maximal fünf Jahren 
durchgeführt werden. Eine Überschreitung dieses Zeitrahmens ist nur möglich, wenn Umstän-
de eintreten, die die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer nicht zu vertreten haben.  

11. Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen 
11.1 Diese Richtlinien treten am 7. April 2015 in Kraft. 
11.2 Gleichzeitig treten die Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26 Bremische Lauf-
bahnverordnung in der Fachrichtung Allgemeine Dienste und für die Zulassung zur Fortbil-
dung zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung zum Verwaltungsfachwirt/zur Verwaltungs-
fachwirtin vom 19. Oktober 2010 (veröffentlicht mit Rundschreiben der Senatorin für Finanzen 
Nr. 31/2010) außer Kraft. 
11.3 Für Personen, die auf der Grundlage der Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26 Bre-
mische Laufbahnverordnung in der Fachrichtung Allgemeine Dienste und für die Zulassung 
zur Fortbildung zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung zum Verwaltungsfachwirt/zur 
Verwaltungsfachwirtin vom 19. Oktober 2010 zum Aufstieg zugelassen wurden, gelten diese 
Richtlinien weiter. 
 
 
Bremen, 7. April 2015 
 
Die Senatorin für Finanzen 



 20 

  



 21 

  



 22 

  



 23 

  



 24 

  



 25 

  



 26 

  



 27 

  



 28 

  



 29 

 


	Vorlagefür die Sitzung des Senats am 07.04.2015Erlass der „Richtlinien für die Zulassung zum Lehrgang zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt“ sowie der „Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26 Bremische Laufbahnverordnung in der Fachrichtung Allgemeine Dienste“(Vorlage 2091/18)
	A. Problem
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung
	E. Beteiligung und Abstimmung
	F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheits-gesetz
	G. Beschluss

	Richtlinien für die Zulassung zum Lehrgang zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt vom 7. April 2015
	1. Anwendungsbereich
	2. Bedarfsermittlung und Festlegung der Zulassungszahlen
	3. Ausschreibung für das Auswahlverfahren 
	4. Voraussetzungen
	5. Bewerbungen
	6. Beurteilung
	7. Auswahlverfahren
	8. Gesamtergebnis
	9. Zulassung zum Vorbereitungslehrgang
	10. Aufbau des Lehrgangs und Prüfung 
	11. Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen

	Richtlinien für den Aufstieg gemäß § 26 Bremische Laufbahnverordnung in der Fachrichtung Allgemeine Dienste vom 7. April 2015
	1. Anwendungsbereich und Zuständigkeit
	2. Bedarfsermittlung und Festlegung der Zulassungszahlen
	3. Ausschreibung für das Auswahlverfahren 
	4. Voraussetzungen
	5. Bewerbungen
	6. Beurteilung
	7. Auswahlverfahren
	8. Gesamtergebnis
	9. Zulassung zum Aufstieg
	10. Aufbau des Lehrgangs, Einführungszeit und Prüfung 
	11. Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen


